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1    Rechtsgrundlagen für die zusätzlichen und für die zu 
ändernden Inhalte  

    

  Baugesetzbuch 

 

 (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 
(BGBl. I S. 3634) 

    

  Baunutzungsverordnung  (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 
(BGBl. I S. 3786)  

    

  Planzeichenverordnung  (PlanZV) in der Fassung vom 18.12.1990 (BGBl. I 1991 S. 58), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 04.05.2017 (BGBl. I S. 1057); die 
im nachfolgenden Text zitierten Nummern beziehen sich auf den 
Anhang zur PlanZV 

    

  Landesbauordnung für 
Baden-Württemberg 

 (LBO) in der Fassung vom 05.03.2010 (GBl. S. 357, ber. S. 416), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.11.2017 (GBl. S. 612, 613)  

    

  Gemeindeordnung für 
Baden-Württemberg 

 (GemO) in der Fassung vom 24.07.2000 (GBl. BW S. 581, ber. 
S. 698), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.06.2018 (GBl. 
S. 221) 

    

  Bundesnaturschutzgesetz   (BNatSchG) in der Fassung vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 15.09.2017 (BGBl. I S. 3434) 

    

  Naturschutzgesetz Ba-
den-Württemberg 

 (NatSchG Baden-Württemberg) vom 23.06.2015 (GBl. 2015 
S. 585), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.11.2017 (GBL. 
S 597) 

    

  Bundes-Immissions-
schutzgesetz 

 (BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17.05.2013 
(BGBl. I S. 1274), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18.07.2017 
(BGBl. I S. 2771) 
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2    Zusätzliche bzw. gegenüber dem zu ändernden Plan 
anders lautende Planungsrechtliche Festsetzun-
gen (PF) 

    

                                     Flächen für den Gemeinbedarf; hier sozialen Zwecken die-
nende Gebäude, hier: Kindergarten  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, Nr. 4.1. PlanZV; siehe Planzeichnung)  

    

    Umgrenzung der Flächen, die von der Bebauung freizuhalten 
sind mit Einschränkung baulicher Anlagen 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB; Nr. 15.8. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

    Verkehrsflächen mit besonderer Zweckbestimmung als öf-
fentliche Parkplatzfläche  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB; Nr. 6.3. PlanZV; siehe Planzeichnung)  

    

    Verkehrsflächen 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB; Nr. 6.1. PlanZV; siehe Planzeichnung)  

    

    Straßenbegrenzungslinie mit Bemaßung für das Regelprofil; äu-
ßere Umgrenzung aller Verkehrsflächen (Bemaßung beispielhaft 
aus der Planzeichnung)  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB; Nr. 6.2. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

  Materialien zur Ablei-
tung des Niederschlags-
wassers innerhalb des 
Baugebietes  

 

 Für alle baukonstruktiven Elemente, die großflächig mit Nieder-
schlagswasser in Berührung kommen (z.B. Dachdeckungen, jedoch 
nicht Rinnen, Fallrohre, Geländer etc.) sind Oberflächen aus Zink, 
Titan-Zink, Kupfer oder Blei unzulässig, sofern diese Oberflächen 
nicht mit geeigneten anderen Materialien (z.B. Kunststoff-Beschich-
tung) dauerhaft gegen Niederschlagswasser abgeschirmt werden.  

(§ 9 Abs. 1 Nrn. 14 u. 20 BauGB) 

    

7,00 

P 

    Einschränkung  
    baulicher Anlagen 
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  Maßnahmen zum 
Schutz, zur Pflege und 
zur Entwicklung von Na-
tur und Landschaft 

 

 Für die Außenbeleuchtung sind nur mit Lichtstrahl nach unten ge-
richtete, vollständig insektendicht eingekofferte (staubdichte) LED-
Lampen oder nach dem Stand der Technik vergleichbare insekten-
schonende Lampentypen mit einer max. Lichtpunkthöhe von 4,50 m 
über der Geländeoberkante zulässig. 

Es sind nur Photovoltaik-Module zu verwenden, die weniger als 6 % 
polarisiertes Licht reflektieren (je Solarglasseite 3 %). 

Die Maßnahmen bzw. Vorschriften sind im gesamten Geltungsbe-
reich durchzuführen bzw. zu beachten. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

    

  Bodenbeläge in dem 
Baugebiet  

 Bodenversiegelungen sind auf das notwendige Maß zu beschränken 
(§ 1a BauGB). Daher sind in dem Baugebiet für  

− Stellplätze und 

− Zufahrten auf privaten und öffentlichen sowie andere untergeord-
nete Wege  

nur in einer Ausführung mit ausschließlich wasserdurchlässigen Be-
lägen (z.B. in Splitt verlegtes Pflaster mit Rasenfuge, Drainfugen-
pflaster, Rasengittersteine, Schotterrasen, Kiesflächen) zulässig, so-
fern andere Belange nicht entgegenstehen. Durch planerische Maß-
nahmen (z.B. Höhenlage Straße, Gebäude) sollte der Bodenaushub 
reduziert werden.  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

    

    Umgrenzung der Flächen für besondere Anlagen und Vorkehrungen 
zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes, Lärmschutz-Festsetzung LS 
mit folgendem Inhalt: 

− Die Außenbauteile der Aufenthalts- und Ruheräume (z.B. Büro-
räume, Schlafzimmer) sind gemäß den Anforderungen der 
DIN 4109 - Schallschutz im Hochbau - auszuführen. An den Fas-
saden liegt maximal die Anforderung von Lärmpegelbereich IV 
(maßgeblicher Außenlärmpegel von 66 dB(A) bis 70 dB(A)) vor. 
Daraus ergibt sich für die Außenbauteile der Aufenthalts- und 
Ruheräume ein erforderliches Gesamtschalldämmmaß R'W,res von 
mindestens 40 dB(A). 

   LS 



 Gemeinde Baindt     1. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes "Nachtweiden II" 
 Textteil mit 40 Seiten, Fassung vom 17.09.2018 

Seite 6 

− Die zur Lüftung von Aufenthaltsräumen (z.B. Büroräumen) und 
Ruheräumen (z.B. Schlafzimmer) benötigten Fensteröffnungen 
sind vollständig auf die der Kreis-Straße K 7951 abgewandten 
Gebäudeseiten (nach Nordwesten, Nordosten, Südosten) zu ori-
entieren. 

− Ausnahmen von der Orientierungspflicht können zugelassen 
werden, wenn eine Unterbringung von Fensteröffnungen ent-
sprechend der Orientierungspflicht unter der Voraussetzung von 
funktional befriedigenden Raumzuschnitten unmöglich ist und 
wenn die betreffenden Räume ersatzweise mit aktiven lüftungs-
technischen Anlagen versehen werden, die einen zum Zwecke 
der Gesundheit und Beheizung erforderlichen Mindestluftwech-
sel sicherstellen. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB; Nr. 15.6. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

    Zu pflanzender Baum 1. Wuchsklasse als Baum über 15 m 
Höhe, verbindlicher Standort der innerhalb des Baugebietes als 
Straßen-Begleitfläche um bis zu 3,00 m verschiebbar ist; es sind 
ausschließlich Gehölze aus der Pflanzliste zu "Pflanzungen in dem 
Baugebiet" zu verwenden. Der Baum ist bei Abgang durch eine ent-
sprechende Neupflanzung zu ersetzen. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB; Nr. 13.2. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

    Zu pflanzender Baum 2. Wuchsklasse als Baum bis 15 m Höhe, 
verbindlicher Standort der innerhalb des Baugebietes als Straßen-
Begleitfläche um bis zu 3,00 m verschiebbar ist; es sind ausschließ-
lich Gehölze aus der Pflanzliste zu "Pflanzungen in dem Baugebiet" 
zu verwenden. Der Baum ist bei Abgang durch eine entsprechende 
Neupflanzung zu ersetzen.  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB; Nr. 13.2. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

  Pflanzungen in dem 
Baugebiet  

 Pflanzungen: 

− Für die Pflanzungen sind ausschließlich standortgerechte, hei-
mische Laubbäume (Hochstämme) mit einem Mindeststamm-
umfang von 20-25 cm sowie Sträucher aus der u.g. Pflanzliste 



 Gemeinde Baindt     1. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes "Nachtweiden II" 
 Textteil mit 40 Seiten, Fassung vom 17.09.2018 

Seite 7 

zu verwenden. Abgehende Gehölze sind durch eine entspre-
chende Neupflanzung zu ersetzen. 

− Auf max. 5 % der Grundstücksfläche sind auch Sträucher, die 
nicht in der u.g. Pflanzliste festgesetzt sind, zulässig (z.B. Zier-
sträucher, Rosen-Züchtungen). 

− Im Übergangsbereich zur freien Landschaft und in Bereichen, die 
an öffentliche Flächen angrenzen, sind Hecken aus Nadelgehöl-
zen (z.B. Thuja) unzulässig. 

− Unzulässig sind Gehölze, die als Zwischenwirt für die Erkrankun-
gen im Obst- und Ackerbau gelten, speziell die in der Verord-
nung zur Bekämpfung der Feuerbrandkrankheit (Feuerbrandver-
ordnung vom 20.12.1985, BGBl. I, 1985 S. 2551, zuletzt ge-
ändert durch Artikel 3 § 5 des Gesetzes vom 13.12.2007, BGBl. I 
S. 2930) genannten. 

Für das Baugebiet festgesetzte Pflanzliste: 
    

   Bäume 1. Wuchsklasse   

   Spitz-Ahorn Acer platanoides 
   Berg-Ahorn Acer pseudoplatanus 
   Schwarz-Erle Alnus glutinosa 
   Grau-Erle Alnus incana 
   Edelkastanie  Castanea sativa 
   Hänge-Birke Betula pendula 
   Rotbuche Fagus sylvatica 

   Walnussbaum Juglans regia 
   Zitterpappel Populus tremula 
   Stiel-Eiche Quercus robur 
   Silber-Weide Salix alba 
   Winter-Linde Tilia cordata  
   Sommer-Linde Tilia platyphyllos 

   Berg-Ulme Ulmus glabra 
     

   Bäume 2. Wuchsklasse   

   Feld-Ahorn Acer campestre 
   Hainbuche Carpinus betulus 
   Vogel-Kirsche Prunus avium 
   Trauben-Kirsche Prunus padus 
   Wildbirne Pyrus communis 
   Sal-Weide Salix caprea 
   Fahl-Weide Salix rubens 
   Vogelbeere Sorbus aucuparia 
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   Sträucher  

   Kornelkirsche Cornus mas  
   Roter Hartriegel Cornus sanguinea 
   Gewöhnliche Hasel Corylus avellana 

   Eingriffliger Weißdorn Crataegus monogyna 
   Gewöhnliches Pfaffenhütchen Euonymus europaeus 
   Faulbaum Frangula alnus 

   Gewöhnlicher Liguster Ligustrum vulgare 
   Rote Heckenkirsche Lonicera xylosteum 
   Gewöhnliche Traubenkirsche Prunus padus subsp. padus 

   Schlehe Prunus spinosa 
   Echter Kreuzdorn Rhamnus cathartica 
   Hunds-Rose Rosa canina 

   Grau-Weide Salix cinerea 
   Purpur-Weide Salix purpurea 
   Fahl-Weide Salix rubens 
   Mandel-Weide Salix triandra 
   Korb-Weide Salix viminalis 
   Schwarzer Holunder Sambucus nigra 
   Trauben-Holunder Sambucus racemosa 
   Wolliger Schneeball Viburnum lantana 
   Gewöhnlicher Schneeball Viburnum opulus 

   (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB) 

    

    Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des einfachen Be-
bauungsplanes 1. Änderung und Erweiterung des Bebauungspla-
nes "Nachtweiden II" der Gemeinde Baindt 

Die Inhalte des einfachen Bebauungsplanes "Nachtweiden II" (Fas-
sung vom 15.05.1981, ergänzt am 18.01.1982 und 05.03.1982, 
rechtsverbindlich seit 24.01.85) vor dieser Änderung werden für 
diesen Bereich vollständig durch diese 1. Änderung und Erweiterung 
des Bebauungsplanes ersetzt. 

(§ 9 Abs. 7 BauGB; Nr. 15.13. PlanZV; siehe Planzeichnung) 
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    Bereich der Änderung des Bebauungsplanes  

Die Inhalte des einfachen Bebauungsplanes "Nachtweiden n II" 
(Fassung vom 15.05.1981, ergänzt am 18.01.1982 und 
05.03.1982, rechtsverbindlich seit 24.01.2018) vor dieser Ände-
rung werden für diesen Bereich vollständig durch diese 1. Änderung 
und Erweiterung des Bebauungsplanes "Nachtweiden II" ersetzt.  

(§ 9 Abs. 7 BauGB; siehe Planzeichnung); 
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3    Nachrichtliche Übernahme von nach anderen ge-
setzlichen Vorschriften getroffenen Festsetzungen 
gem. § 9 Abs. 6 BauGB mit Zeichenerklärung 

    

    Überflutungsfläche für HQExtrem des Sulzmoosbaches (siehe Plan-
zeichnung) 

    

    Überflutungsfläche für HQ100 des Sulzmoosbaches (siehe Plan-
zeichnung) 
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4    Hinweise und Zeichenerklärung  
    

    Weiterführende Grenze der räumlichen Geltungsbereiche des an-
grenzenden, teilgeänderten einfachen Bebauungsplanes "Nacht-
weiden II" der Gemeinde Baindt (siehe Planzeichnung); 

    

    Bestehendes Gebäude zur Zeit der Planaufstellung (siehe Plan-
zeichnung) 

    

    Bestehende Grundstücksgrenzen zur Zeit der Planaufstellung 
(siehe Planzeichnung) 

    

    

    Bestehende Flurstücksnummer (beispielhaft aus der Planzeich-
nung) 

    

  Natur- und Artenschutz  Die Außenbeleuchtung sollte in den Nachtstunden soweit als aus 
Gründen der Arbeits- bzw. Verkehrssicherheit möglich abgeschaltet 
oder bedarfsweise über Bewegungsmelder gesteuert werden. 

Zäune sollten zum Gelände hin einen Abstand von mind. 0,15 m 
zum Durchschlüpfen von Kleinlebewesen aufweisen. 

Bei der Pflanzung von Bäumen ist das Nachbarrechtsgesetz zu be-
rücksichtigen. 

    

  
 
 
 

Artenschutz  Um Verbotstatbestände im Sinne des § 44 Abs. 1 BNatSchG zu ver-
meiden, muss die Räumung der Baufelder sowie die Beseitigung der 
Gehölze zwischen 01.10 und 28.02 außerhalb der Brutzeit von Vö-
geln erfolgen. 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes entfallen Bäume mit in-
stallierten Nistkästen und damit auch Quartiere für höhlenbrütende 
Vögel. Um zu gewährleisten, dass die Lebensraumbedingungen für 
diese Arten erhalten bleiben, sind folgende artenschutzrechtliche Er-
satzmaßnahmen umzusetzen: 
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− Die beiden vorhandenen Meisen-Nistkästen sind vor der geplan-
ten Gehölzrodung, außerhalb der Brutzeit von Vögeln (zwischen 
dem 01.10. und dem 28.02.) abzunehmen, zu reinigen und an 
Gehölzen im Umfeld des Plangebietes wieder zu montieren. 

− Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich der Neststand-
ort des Grauschnäppers an einem der Gehölze innerhalb des 
Plangebietes befindet, sind insgesamt zwei Halbhöhlennistkäs-
ten in räumlicher Nähe zum Ein-griffsbereich an Bäumen anzu-
bringen (z.B. Schwegler, Halbhöhle Typ 2H/2HW). 

− Es ist auf einen fachgerechten Standort (Höhe, Exposition und 
Wetterschutz) zu achten. 

Bezüglich ausführlicher Erläuterungen siehe artenschutzrechtlicher 
Kurzbericht vom 06.07.2018. 

    

    Vorhandener Baum (Erhaltung bzw. Beseitigung in Abhängigkeit 
von der jeweiligen Baumaßnahme, siehe Planzeichnung) 

    

    Vorhandene Strauchgruppe (Erhaltung bzw. Beseitigung in Ab-
hängigkeit von der jeweiligen Baumaßnahme, siehe Planzeich-
nung) 

    

  Vorhandene Gehölze  Vorhandene Gehölze sollten wenn möglich erhalten werden (Erhal-
tung bzw. Beseitigung in Abhängigkeit von der jeweiligen Baumaß-
nahme); 

Gemäß § 39 Abs. 5 BNatSchG ist es verboten, in der Zeit vom 01.03. 
bis 30.09. außerhalb des Waldes vorkommende Bäume, Sträucher 
oder andere Gehölze zu roden. Notwendige Gehölzbeseitigungen so-
wie die Baufeldräumung sollten daher außerhalb der Brutzeit von 
Vögeln zwischen dem 01.10. und dem 28.02. des jeweiligen Jahres 
erfolgen. Es wird empfohlen, auch die nicht als zu erhalten festge-
setzten vorhandenen Gehölze möglichst zu erhalten (Erhaltung bzw. 
Beseitigung in Abhängigkeit von der jeweiligen Baumaßnahme) 
und während der Bauzeit mit entsprechenden Baumschutzmaßnah-
men zu sichern. Um den Kronen- und Wurzelbereich vorhandener 
Bäume nicht zu beschädigen und den Gehölzbestand bestmöglich 
zu schützen, sollten alle baulichen Maßnahmen gemäß DIN 18920 
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"Landschaftsbau-Schutz von Bäumen, Pflanzbeständen und Vege-
tationsflächen bei Baumaßnahmen" sowie RAS-LP4 "Richtlinie für 
die Anlage von Straßen, Teil Landschaftspflege, Abschnitt 4: Schutz 
von Bäumen, Vegetationsbeständen und Tieren bei Baumaßnah-
men" durchgeführt werden. 

    

    Umgrenzung von Schutzgebieten im Sinne des Naturschutz-
rechts; hier gem. dem europäischen Schutzgebiets-Netzwerk "Na-
tura200", der Sulzmoosbach als Teil des FFH-Gebietes "Schussen-
becken mit Tobelwäldern südlich Blitzenreute" (Nr. 8223-311), au-
ßerhalb des Geltungsbereiches (siehe Planzeichnung); 

    

  Hochwasser  Der Geltungsbereich liegt lt. aktueller Hochwassergefahrenkarte 
(HWGK) teilweise im geschützten Gebiet für HQextrem und im nördli-
chen Bereich minimal auch in HQ100. Gemäß den hydrologischen Be-
rechnungen der Überflutungsflächen vom Sulzmoosbach auf Basis 
aktualisierter KOSTRA DWD 2010R Regenreihen des Ing. Büros Fass-
nacht (Stand 28.06.2018) befindet sich das Plangebiet "Nachtwei-
den II" bei HQ 100 entgegen den bisherigen Erkenntnissen aus der 
Berechnung Feinjustierung vom 28.03.2013 nicht im Überschwem-
mungsgebiet (§ 65 WG). Da das Risiko einer Überflutung für Teilbe-
reiche nicht ausgeschlossen werden kann, sollten im Rahmen einer 
Neubebauung von Grundstücken mögliche Hochwasserschutzmaß-
nahmen berücksichtigt bzw. eine hochwassersichere Bebauung vor-
genommen werden. 

Um entstehenden Schäden bei Hochwasser vorzubeugen, sind hoch-
wasserangepasste Maßnahmen zum Objektschutz der Bebauung er-
forderlich. Für eine hochwasserangepasste Bauweise wird auf die Ar-
beitshilfe "Hochwasserschutzfibel", herausgegeben vom Bundesmi-
nisterium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, verwiesen. 

Gemäß § 78 c WHG ist die Errichtung neuer Heizölverbraucheranla-
gen in festgesetzten und vorläufig gesicherten Überschwemmungs-
gebieten verboten. 

    

  Bodenschutz  Auf dem Flurstück-Nr. 175/0 liegen Tonböden vor, auf Flst.-Nr. 186 
Auengleye. Diese Böden sind besonders verdichtungsempfindlich. 
Entstandene Verdichtungen sind nur sehr schwer, wenn überhaupt 
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wieder zu beheben. Entsprechend sorgsam sollte mit noch vorhan-
denem kulturfähigem Boden bei den Bodenarbeiten umgegangen 
werden. Insbesondere auf trockene Witterung und gut abgetrock-
nete Böden ist bei den Bodenarbeiten zu achten. 

Es wird empfohlen, zur Bauausführung ein Bodenmanagementkon-
zept zu erstellen und bodenkundlich begleiten zu lassen um auf ei-
nen fachgerechten und schonenden Umgang mit dem Boden zu be-
achten. Das Bodenmanagementkonzept sollte folgende Punkte um-
fassen: Feststellung der physikalischen Eigenschaften des auszuhe-
benden Bodens; Erdmassenberechnungen (getrennt nach A-, B-, C-
Horizont); Mengenangaben bezügl. künftiger Verwendung des Bo-
dens; direkte Verwendung (im Baugebiet, außerhalb des Baugebie-
tes); Trennung von Oberboden und kulturfähigem Unterboden bei 
Ausbau und Lagerung; Zwischenlagerung (Anlage von Mieten nach 
der DIN 19731); Maßnahmen zur Vermeidung und zur Beseitigung 
von Bodenverdichtungen; Ausweisung von Lagerflächen sowie Aus-
weisung von Tabuflächen (keine bauseitige Beanspruchung). Infor-
mationen zum Bodenschutz bei Baumaßnahmen enthält die Bro-
schüre "Bodenschutz beim Bauen", der als pdf auf der Homepage 
des Landratsamtes Ravensburg verfügbar ist (http://www.landkreis-
ravensburg.de/site/LRA-RV/get/2799323/Flyer-Bodenschutz-
beim-Bauen.pdf). 

Die DIN 19731 ("Bodenbeschaffenheit – Verwertung von Boden-
material") und DIN 18915 ("Vegetationstechnik im Landschaftsbau 
– Bodenarbeiten") sind bei der Bauausführung einzuhalten. Künf-
tige Grün- und Retentionsflächen sollten während des Baubetriebs 
vor Bodenbeeinträchtigungen wie Verdichtungen durch Überfahren 
oder Missbrauch als Lagerfläche durch Ausweisung und Abtrennung 
als Tabuflächen geschützt werden. 

    

  Brandschutz  Für die Zufahrten gilt die "Verwaltungsvorschrift über Flächen für 
Rettungsgeräte der Feuerwehr auf Grundstücken" in der jeweils ak-
tuellen Fassung (VwV Feuerwehrflächen) i.V.m. § 15 Landesbauord-
nung 

Für die Ermittlung der Löschwasserversorgung gilt das Regelwerk 
der DVGW Arbeitsblatt W 405 i.V.m. §2 (5) Ausführungsverordnung 
zur Landesbauordnung sowie Ziff.5.1 IndBauRL.  
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Als Hydranten sollten Überflurhydranten DN 100 vorgesehen wer-
den. Die Abstände der Hydranten zueinander sollten 100-200 m 
nicht überschreiten. Sie bieten bei Brandeinsätzen gegenüber den 
Unterflurhydranten einsatztaktisch erhebliche Vorteile, insbesondere 
durch die deutlich bessere Auffindbarkeit und schnellere Bedienbar-
keit.  

Die Feuerwehr Baindt verfügt über kein eigenes Hubrettungsfahr-
zeug. Auch die Stützpunktwehr Weingarten kann - aufgrund einer 
Fahrtzeit > 5 min - das dort vorgehaltene Hubrettungsfahrzeug 
nicht innerhalb der fachtechnisch erforderlichen Eintreffzeit für Men-
schenrettungsmaßnahmen einsetzen. Da Schiebleitern, mit einer 
Nennrettungshöhe von 8 m bis 12 m nur bedingt für wirksame 
Lösch- und Rettungsarbeiten i.S.d. § 15 LBO geeignet sind, beste-
hen für den Bereich des obigen Bebauungsplanes grundsätzliche 
Bedenken gegenüber Aufenthaltsräumen, die eine Rettungshöhe > 
8 m aufweisen. In solchen Fällen muss ein zweiter baulicher Ret-
tungsweg hergestellt werden, der den Anforderungen der DIN 
18065 (notwendige Treppen) entspricht. 

    

  Ergänzende Hinweise  Auf Grund der Beschaffenheit des Baugrundes der näheren Umge-
bung kann von einer Bebaubarkeit im überplanten Bereich ausge-
gangen werden. Den Bauherren wird darüber hinaus empfohlen, im 
Rahmen der Bauvorbereitungen eigene Erhebungen durchzuführen 
(z.B. Schürfgruben, Bohrungen). 

Sollten bei Erdarbeiten Funde (beispielsweise Scherben, Metallteile, 
Knochen) und Befunde (z.B. Mauern, Gräber, Gruben, Brandschich-
ten) entdeckt werden, ist das Landesamt für Denkmalpflege beim 
Regierungspräsidium Stuttgart (Abt. 8) unverzüglich zu benachrich-
tigen. Fund und Fundstelle sind bis zur sachgerechten Begutach-
tung, mindestens bis zum Ablauf des 4. Werktags nach Anzeige, un-
verändert im Boden zu belassen. Die Möglichkeit zur fachgerechten 
Dokumentation und Fundbergung ist einzuräumen (gem. § 20 des 
Denkmalschutzgesetzes (DSchG)). Werden bei Aushubarbeiten Ver-
unreinigungen des Bodens festgestellt (z.B. Müllrückstände, Verfär-
bungen des Bodens, auffälliger Geruch o.ä.), ist das zuständige 
Landratsamt unverzüglich zu benachrichtigen.  

Für die Erschließung des Gebietes ist es notwendig, Kabelverteiler-
schränke, Straßenlaternen oder ähnliche Einrichtungen in der öf-
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fentlichen/privaten Fläche zu installieren. Die Gemeinde Baindt be-
hält sich die Auswahl der hierfür geeigneten Standorte sowie evtl. 
erforderliche Vereinbarungen vor.  

    

  Beseitigung von Nieder-
schlagswasser 

 Das auf den Dach- und Hofflächen anfallende Niederschlagswasser 
wird ungefiltert und ohne Drosselung in den bestehenden gemeind-
lichen Mischwasserkanal eingeleitet. Durch eine Dachbegrünung mit 
einer Auftragsschicht von 10 bis 30 cm (eingearbeitetes Gefälle zur 
besseren Ableitung des Niederschlagswassers) kann das Nieder-
schlagswasser teilweise vor Ort zurückgehalten werden. Auf Grund 
der schwach wasserdurchlässigen Böden (Tone und Auengleye) 
kann das Niederschlagswasser jedoch nicht vor Ort versickert wer-
den. Eine Einleitung von ungefiltertem Niederschlagswasser in den 
Sulzmoosbach als Teil des FFH-Gebietes "Schussenbecken mit To-
belwäldern südlich Blitzenreute" (Nr. 8223-311) ist somit nicht ge-
geben.  

    

  Plangenauigkeit  Obwohl die Planzeichnung auf einer digitalen (CAD) Grundlage er-
stellt ist (hohe Genauigkeit), können sich im Rahmen der Ausfüh-
rungs-Planung und/oder der späteren Einmessung Abweichungen 
ergeben (z.B. unterschiedliche Ausformung der Verkehrsflächen, un-
terschiedliche Grundstücksgrößen etc.). Weder die Gemeinde Baindt   
noch die Planungsbüros übernehmen hierfür die Gewähr.  

    

  Lesbarkeit der Planzeich-
nung 

 Zur Lesbarkeit der Planzeichnung werden übereinander liegende Li-
nien nebeneinander dargestellt (z.B. Nutzungskordel und vorge-
schlagene Grundstücksgrenze).  
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5  Satzung   
 

Auf Grund von § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 
(BGBl. I S. 3634), § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 24.07.2000 
(GBl. BW S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.06.2018 (GBl. S. 221), § 74 der Lan-
desbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) in der Fassung vom 05.03.2010 (GBl. S. 357, ber. S. 416), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.11.2017 (GBl. S. 612, 613), der Baunutzungsverordnung (BauNVO) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786) sowie der Planzeichenverordnung 
(PlanZV) in der Fassung vom 18.12.1990 (BGBl. I 1991 S. 58), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
04.05.2017 (BGBl. I S. 1057) hat der Gemeinderat der Gemeinde Baindt die 1. Änderung und Erweiterung 
des Bebauungsplanes "Nachtweiden II" in öffentlicher Sitzung am 09.10.2018 beschlossen. 

 
 § 1 Räumlicher Geltungsbereich 

Der räumliche Geltungsbereich der 1. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes "Nachtweiden II" ergibt 
sich aus deren zeichnerischem Teil vom 17.09.2018. yyq 

 
 § 2 Zulässigkeit von Vorhaben  

Bei der 1. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes "Nachtweiden II" handelt es sich um einen Be-
bauungsplan im Sinne des § 30 Abs. 3 BauGB (so genannter "einfacher Bebauungsplan"). Die Zulässigkeit 
von Vorhaben innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches richtet sich nach den im Bebauungsplan getroffe-
nen Festsetzungen und örtlichen Bauvorschriften, im Übrigen nach § 34 oder § 35 BauGB.  

 
 § 3 Bestandteile der Satzung  

Die 1. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes "Nachtweiden II" besteht aus der Planzeichnung und 
dem Textteil vom 17.09.2018. Der 1. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes wird die Begründung 
vom 17.09.2018. beigefügt, ohne deren Bestandteil zu sein. yyq 

Die bisherigen Inhalte (Fassung vom 15.05.1981, ergänzt am 18.01.1982 und 05.03.1982, rechtsverbind-
lich seit 24.01.2085) innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches werden durch die nunmehr festgesetzten 
Inhalte vollständig ersetzt. yyq 
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 § 4 In-Kraft-Treten 

Die 1. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes "Nachtweiden II" der Gemeinde Baindt tritt mit der 
ortsüblichen Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses in Kraft (gem. § 10 Abs. 3 BauGB).  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Baindt, den ........................  

 
 
.......................................................... 
(E. Buemann, Bürgermeister) (Dienstsiegel) 
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6  Begründung – Städtebaulicher Teil 
  

  Allgemeine Angaben 

6.1.1  Zusammenfassung 

  Die Gemeinde Baindt plant den Neubau eines Kindergartens. Auf Grund des gestiegenen Bedarfs 
an Kinderbetreuung wird die Erweiterung des bereits vor Ort bestehenden Kindergartens als erfor-
derlich angesehen. Das Plangebiet ist innerhalb des Gemeindegebietes der Gemeinde Baindt ge-
legen und eignet sich auf Grund der Vorprägung (Schul- und Sportgelände sowie örtlicher Kinder-
garten) für die geplante Erweiterung. Durch die Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes 
werden die planungsrechtlichen Voraussetzungen für den Neubau eines Kindergartens geschaffen. 

  Bei dem Bebauungsplan handelt es sich um einen einfachen Bebauungsplan im Sinne des § 30 
Abs. 3 BauGB. Es liegen bisher lediglich erste Entwürfe für den Neubau des Kindergartes vor und 
gerade keine konkreten Planungen. Um zukünftige Entwicklungen zu ermöglichen, hat man es als 
nicht erforderlich angesehen, Regelungen zur überbaubaren Grundstücksfläche oder Höhenent-
wicklung zu treffen. 

  Die Durchführung einer Umweltprüfung gem. § 2 Abs. 4 BauGB sowie die Erstellung eines Umwelt-
berichtes gem. § 2a Satz 2 Nr. 2 BauGB sowie Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB ist nicht erfor-
derlich, da die Aufstellung des 1. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes "Nachtweiden 
II" im beschleunigten Verfahren (Bebauungspläne der Innenentwicklung) erfolgt (gem. § 13a 
Abs. 2 Nr. 1 BauGB). 

  Ein Ausgleich bzw. eine Abarbeitung der Eingriffs-Regelung ist nicht erforderlich. Eingriffe, die auf 
Grund des 1. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes "Nachtweiden II" zu erwarten sind, 
gelten als im Sinne des § 1a Abs. 3 Satz 5 BauGB vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder 
zulässig (gem. § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB).  

 
6.1.2  Abgrenzung und Beschreibung des Änderungs- und Erweiterungsbereiches  

  Der zu überplanende Bereich befindet sich im westlich an das Ortszentum angrenzende Schul- und 
Sportgelände und soll diesen nach Süden erweitern.  

  Im Norden grenzt der Geltungsbereich in großen Teilen an das Grundstück des örtlichen Kindergar-
tens und des Sportgeländes der Bildungseinrichtung "Klosterwiesenschule". Im Osten grenzt die 
"Boschstraße" mit Bestandsbebauung. Im zentralen Bereich des Plangebiets liegt eine Zufahrts-
straße (Wirtschaftsweg) sowie Parkflächen, die die im Nordwesten sowie im Osten befindlichen 
Sportanlagen (Sporthalle-/platz, Tennisplatz) teilweise erschließt. Im Süden wird das Gebiet von 
einer Grünfläche begrenzt, welche wiederum in einen Gehölzstreifen übergeht, der eine Barriere zur 
Kreisstraße K 7951 bildet. 
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  Innerhalb des Geltungsbereiches befinden sich folgende Grundstücke mit den Fl.-Nrn.  55/3 (Teil-
fläche), 175 (Teilfläche) und 186 (Teilfläche). 

 

  Städtebauliche und planungsrechtliche Belange 

6.2.1  Bestands-Daten und allgemeine Grundstücks-Morphologie 

  Die landschaftlichen Bezüge werden geprägt vom Bodenseebecken. 

  Innerhalb des überplanten Bereiches befinden sich keine bestehenden Gebäude. Im zentralen Be-
reich ist Baumbestand vorhanden und im südlichen Anschluss verläuft ein Kiesweg. Darüber hinaus 
sind keine heraus ragenden naturräumlichen Einzelelemente vorhanden. 

  Die überwiegenden Teile des Geländes sind nahezu eben. Die Anschlüsse an die bereits bebauten 
Grundstücke im Norden sind unproblematisch.  

 
6.2.2  Erfordernis der Planung  

  Die Planung dient der Erweiterung des bestehenden, gemeindeeigenen Kindergartens "Sonne-
Mond-Sterne". Bei dem genannten bestehenden Kindergarten handelt es sich um einen fünf-grup-
pigen Kindergarten. Der geplante Kindergarten-Neubau soll den Bedarf der Gemeinde an Betreu-
ungsangeboten vor allem für Unter-Dreijährige decken. Hierzu ist eine Aufstockung um eine Re-
gelgruppe sowie zwei Krippengruppen im neuen Gebäude geplant. 

  Zur Umsetzung des Bauvorhabens wird es als erforderlich angesehen, planerisch die Nutzung fest-
zuschreiben. Die geplante Nutzung "Kindergarten" ist auf Grund der Umgebungsbebauung als zu-
lässig anzusehen. Der Bereich ist derzeit teilweise mit einem Bebauungsplan überplant und wird 
in diesem Bereich nach § 30 Abs. 3 BauGB beurteilt, der restliche Bereich ist als unbeplanter 
Innenbereich einzustufen, dessen bauliche Entwicklung nach § 34 BauGB zu beurteilen ist. In die-
sem Zusammenhang ist im Rahmen einer Einzelfallprüfung die Zulässigkeit konkreter Vorhaben zu 
beurteilen. Auf Grundlage der gemeindlichen Planungshoheit kann die Gemeinde dieser Einzelfall-
entwicklung jedoch das steuernde Element der verbindlichen Bauleitplanung entgegenstellen. Hier 
ist es der Gemeinde unbenommen, Entwicklungen zu prüfen und zu ermöglichen, selbst falls diese 
nicht den aktuell zulässigen Entwicklungsmöglichkeiten nach § 34 BauGB entsprechen. Dies ent-
spricht der Planungshoheit sowie dem Abwägungsprozess bzw. der Abwägungsentscheidung durch 
den Gemeinderat, sofern alle Belange in diesen Prozess ordnungsgemäß eingestellt wurden. Ohne 
die Aufstellung eines Bebauungsplanes ist es der Gemeinde nicht möglich dieser Nachfrage nach 
Betreuungsangeboten gerecht zu werden.  

  Der Gemeinde erwächst daher ein Erfordernis bauleitplanerisch steuernd einzugreifen. 
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6.2.3  Übergeordnete Planungen 

  Für den überplanten Bereich sind u.a. folgende Ziele des Landesentwicklungsplanes 2002 Baden-
Württemberg (LEP 2002) des Wirtschaftsministeriums Baden-Württemberg maßgeblich: 

 

 − − 2.6.2/Anhang 
"Landesent-
wicklungs-ach-
sen" 

Friedrichshafen/Ravensburg/Weingarten-Bad Waldsee (-Biberach a. d. Riß) 

 − − 2.6.4.2 Im ländlichen Raum sollen zur Förderung des Leistungsaustauschs zwischen 
den höheren zentralen Orten und ihrer Stärkung als Versorgungs- und Arbeits-
platzzentren die Verkehrs- und Infrastrukturen in den Entwicklungsachsen an-
gemessen weiterentwickelt werden.  

 − − 3.1.6 Die Siedlungsentwicklung ist durch kleinräumige Zuordnungen von Raumnut-
zungen, insbesondere der Funktionen Wohnen und Arbeiten, so zu gestalten, 
dass verkehrsbedingte Belastungen zurückgehen und zusätzlicher motorisier-
ter Verkehr möglichst vermieden wird. […]  

 − − 3.1.9 Die Siedlungsentwicklung ist vorrangig am Bestand auszurichten. Dazu sind 
Möglichkeiten der Verdichtung und Arrondierung zu nutzen, Baulücken und 
Baulandreserven zu berücksichtigen sowie Brach-, Konversions- und Altlas-
tenflächen neuen Nutzungen zuzuführen. Die Inanspruchnahme von Böden 
mit besonderer Bedeutung für den Naturhaushalt und die Landwirtschaft ist 
auf das Unvermeidbare zu beschränken.  

 − − Karte zu 2.1.1 
"Raum-katego-
rien" 

Darstellung als ländlicher Raum im engeren Sinne. 

 
  Für den überplanten Bereich sind u.a. folgende Ziele des Regionalplanes Bodensee-Oberschwaben 

nach der Verbindlichkeitserklärung vom 04.04.1996 des Regionalverbandes Bodensee-Ober-
schwaben maßgeblich: 

 

 − − 2.2.1 Die Siedlungsentwicklung, der Ausbau der Infrastruktur und die Schaffung von 
Arbeitsplätzen ist vorrangig auf die Siedlungsbereiche im Zuge der Entwick-
lungsachsen und der regional bedeutsamen Verkehrsverbindungen zu kon-
zentrieren.  

 − − 2.3.2/Karte 
"Siedlung" 

Ausweisung der Gemeinde Baindt als Siedlungsbereich. Die Siedlungsentwick-
lung ist vorrangig in den Siedlungsbereichen […] zu konzentrieren. In diesen 
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Siedlungsbereichen sind qualifizierte Arbeitsplätze für die Bevölkerung im Ein-
zugsgebiet sowie ausreichend Wohnungen für den Eigenbedarf und zur Auf-
nahme von Wanderungsgewinnen anzustreben. 

 
  Die Planung steht in keinem Widerspruch zu den o.g. für diesen Bereich relevanten Zielen des 

Landesentwicklungsplanes 2002 (LEP 2002) sowie des Regionalplanes Bodensee-Oberschwaben. 

  Die Gemeinde Baindt verfügt über einen rechtsgültigen Flächennutzungsplan. Die überplanten 
Flächen werden hierin als Gemeinbedarfsflächen für Schule und Sporthalle sowie Grünfläche dar-
gestellt. Die Darstellung im Flächennutzungsplan ist gegenüber der vorliegenden Planung nicht 
parzellenscharf. Im Zusammenhang mit der geringfügigen Lage innerhalb der Grünfläche (G) 
kann diese Abgrenzung als aus dem Flächennutzungsplan hergeleitet angesehen werden. Das 
Entwicklungsgebot des § 8 Abs. 2 Satz 1 BauGB ist damit erfüllt. 

  Innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplan befinden sich keine Denkmäler im Sinne des 
Denkmalschutzgesetzes Baden-Württemberg (DSchG). 

  Inhalte von anderen übergeordneten Planungen oder andere rechtliche Vorgaben werden durch 
diese Planung nicht tangiert.  

 
6.2.4  Entwicklung, allgemeine Zielsetzung und Systematik der Planung 

  Auf Grund der Vorprägung der angrenzenden Flächen wurden keine weiteren Standorte in der Ge-
meinde Baindt geprüft.  

  Der jetzige Standort ist bereits im Flächennutzungsplan teilweise als Fläche für den Gemeinbedarf 
für Schule und Sporthalle vorgesehen. Durch die räumliche Zusammenfassung der Gemeinbedarfs-
einrichtungen Kindergarten, Schule und Sporthalle hierzu an einem Standort sollen die sich aus 
dem Betrieb der Nutzungen ergebenden, erheblichen Synergieeffekte genutzt und gefördert wer-
den. Der Standort ist gut erreichbar. Er eignet sich somit in besonderer Weise für die vorgesehenen 
Nutzungen.  

  Bei der Entscheidung, einen so genannten "einfachen Bebauungsplan" aufzustellen, steht u.a. die 
Überlegung im Mittelpunkt, die Festsetzungsdichte auf die jeweiligen Erfordernisse hin anzupas-
sen. Auf die verschiedenen Anforderungen soll flexibel reagiert werden können.  

  Die Aufstellung des 1. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes "Nachtweiden II" erfolgt 
im so genannten beschleunigten Verfahren gem. § 13a Abs. 1 Nr. 1 BauGB (Bebauungspläne der 
Innenentwicklung). Dies ist aus folgenden Gründen möglich:  

− bei dem Vorhaben handelt sich um eine Maßnahme der Innenentwicklung 

− die zulässige Grundfläche unter 20.000 m² 
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− es bestehen keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 
Buchstabe b BauGB genannten Schutzgüter, da sich Bereiche solcher Schutzgüter nicht 
in räumlicher Nähe des überplanten Bereiches befinden 

Somit sind die Voraussetzungen für die Anwendung des beschleunigten Verfahrens im Sinne des 
§ 13a Abs. 1 Nr. 1 BauGB eingehalten. 

  Der redaktionelle Aufbau des 1. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes leitet sich aus 
der Systematik der Rechtsgrundlagen ab.  

 

6.2.5  Planungsrechtliche Vorschriften 

  Für den Bereich ist eine Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung "sozialen Zwecken 
dienende Gebäude, Kindergarten" festgesetzt. 

  Für die Gemeinbedarfsfläche wird auf Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung verzichtet. 

  Die Einschränkung baulicher Anlagen erfolgt im südlichen Bereich erfolgt aufgrund der Nähe zu 
Straße. 

  Die Festsetzung der Verkehrsflächen mit besonderer Zweckbestimmung als öffentliche Parkplatz-
fläche dient der Stillung des Bedarfs an Stellplätzen. 

  Auf das Plangebiet wirken die Verkehrslärm-Immissionen der Kreis-Straße K 7951 ein. Die Berech-
nungen der Verkehrslärm-Immissionen zeigen, dass der Orientierungswert der DIN 18005-1 
(Schallschutz im Städtebau) für ein Mischgebiet von tagsüber 60 dB(A) unter Berücksichtigung 
einer freien Schallausbreitung um bis zu 5 dB(A) überschritten wird. Im überbaubaren Bereich be-
tragen die Überschreitungen bis zu 3 dB(A). Die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV (Verkehrs-
lärmschutzverordnung) werden im überbaubaren Bereich sowie im Bereich der geplanten Außen-
wohnbereiche eingehalten. 

Nördlich der Kreis-Straße K 7951 befindet sich bereits ein Wall. Aufgrund dessen schallabschir-
mender Wirkung sowie aufgrund der geringen Höhe der Überschreitungen wird eine aktive Lärm-
schutz-Maßnahme im vorliegenden Fall als nicht sinnvoll erachtet. Eine solche Maßnahme wäre 
zudem in Bezug auf das Orts- und Landschaftsbild als erhebliche Beeinträchtigung zu werten. Der 
Konflikt soll daher mit passiven Lärmschutz-Maßnahmen (Orientierung der zum Lüften erforderli-
chen Fensteröffnungen von Aufenthalts- und Ruheräumen, Festsetzung des Schalldämmmaßes der 
Außenbauteile, Lüftungsanlagen) gelöst werden.  

Durch die vorgenannten Maßnahmen werden die allgemeinen Maßnahmen an gesunden Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse gesichert. 
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6.2.6  Verkehrsanbindung und Verkehrsflächen 

  Das auszuweisende Baugebiet ist über die Einmündung in die "Boschstraße" ausreichend an das 
Verkehrsnetz angebunden. Über diese besteht eine Anbindung an das gesamte Straßennetz der 
Gemeinde Baindt sowie an die Kreisstraße K 7951.  

  Durch begleitende Maßnahmen außerhalb der Regelungsmöglichkeit des Bebauungsplanes werden 
durch die Gemeinde Baindt Vorkehrungen getroffen, durch die die Nutzung der Verkehrsflächen 
eingeschränkt wird (beispielsweise durch eine entsprechende Beschilderung mit Zufahrtsbeschrän-
kung) 

  Grundsätzlich besteht über das örtliche Straßennetz ausreichend Anschluss an die überregionalen 
Verbindungen. 

 
6.2.7  Nutzungskonflikt-Lösung, Immissions-Schutz 

  Die überplanten Flächen und die unmittelbar angrenzenden Flächen sind nach Auskunft der Fach-
behörden frei von Altlasten. 

  Auf mögliche temporäre Konflikte auf Grund von Immissionen der angrenzenden Landwirtschaft ist 
hingewiesen. 

 
6.2.8  Wasserwirtschaft 

  Die Gemeinde verfügt in diesem Bereich über ein Misch-System zur Entsorgung der Abwässer.  

  Das anfallende Schmutzwasser wird der gemeindlichen Kläranlage zugeführt. Die Anlage ist aus-
reichend dimensioniert. 

  Das auf den Dach- und Hofflächen anfallende Niederschlagswasser wird ungefiltert und ohne Dros-
selung in den bestehenden gemeindlichen Mischwasserkanal eingeleitet. Durch eine Dachbegrü-
nung mit einer Auftragsschicht von 10 bis 30 cm (eingearbeitetes Gefälle zur besseren Ableitung 
des Niederschlagswassers) kann das Niederschlagswasser teilweise vor Ort zurückgehalten werden. 
Auf Grund der schwach wasserdurchlässigen Böden (Tone und Auengleye) kann das Niederschlags-
wasser jedoch nicht vor Ort versickert werden. Eine Einleitung von ungefiltertem Niederschlagswas-
ser in den Sulzmoosbach als Teil des FFH-Gebietes "Schussenbecken mit Tobelwäldern südlich 
Blitzenreute" (Nr. 8223-311) ist somit nicht gegeben.  

  Das Baugebiet wird an die gemeindlichen Frischwasserleitungen angeschlossen. Dadurch ist eine 
einwandfreie Trinkwasserversorgung gewährleistet.  

  Auf Grund der Aufschlüsse und Erfahrungen aus der unmittelbaren Umgebung des überplanten 
Bereiches im Rahmen von Bauvorhaben aus der jüngeren Zeit kann davon ausgegangen werden, 
dass keine ungewöhnlichen Grundwasserverhältnisse vorliegen.  



 Gemeinde Baindt     1. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes "Nachtweiden II" 
 Textteil mit 40 Seiten, Fassung vom 17.09.2018 

Seite 25 

Exakte Aufschlüsse zum Grundwasserstand innerhalb des Planbereiches sind deshalb nicht erfor-
derlich und liegen nicht vor.  

 
6.2.9  Geologie  

  Die Flächen sind aus geologischer Sicht für eine Bebauung geeignet. Mit landschaftstypischen und 
ortsüblichen Erschwernissen bei der Ausführung der Baumaßnahmen muss jedoch gerechnet wer-
den. 
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7  Begründung – Abarbeitung der Umweltbelange (§ 1 
Abs. 6 Nr. 7 BauGB), Konzept zur Grünordnung 

  

  Umweltprüfung und Abarbeitung der Eingriffsregelung bei beschleunigtem Verfahren 
gem. § 13a BauGB  

7.1.1  Umweltprüfung  

  Die Durchführung einer Umweltprüfung gem. § 2 Abs. 4 BauGB sowie die Erstellung eines Umwelt-
berichtes gem. § 2a Satz 2 Nr. 2 BauGB sowie Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB ist nicht erfor-
derlich, da die Aufstellung der 1. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes "Nachtweiden  
II" im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB (Bebauungspläne der Innenentwicklung) er-
folgt (gem. § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB).  

 
7.1.2  Abarbeitung der Eingriffsregelung  

  Eingriffe, die auf Grund der 1. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes "Nachtweiden II" 
zu erwarten sind, gelten als im Sinne des § 1a Abs. 3 Satz 5 BauGB vor der planerischen Entschei-
dung erfolgt oder zulässig (gem. § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB). 
Ein Ausgleich bzw. eine Abarbeitung der Eingriffs-Regelung ist somit nicht erforderlich. 

 
  Abarbeitung der Umweltbelange (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB)  

7.2.1  Bestandsaufnahme  

  Das Plangebiet liegt am westlichen Ortsrand des Orts-Zentrums von Baindt. Es liegt im südlichen 
Randbereich der Bildungseinrichtung "Klosterwiesenschule". Im Süden grenzt das Gebiet an eine 
Grünfläche an, welche wiederum in einen Gehölzstreifen übergeht, der eine Barriere zur Kreisstraße 
K 7951 bildet. Im zentralen Bereich des Plangebiets liegt eine Zufahrtsstraße (Wirtschaftsweg) 
sowie ein Parkplatz. Im Norden und Nordwesten sowie im Osten befinden sich Sportanlagen (Sport-
halle-/platz, Tennisplatz), weiter im Osten befindet sich bestehende Wohnbebauung. Weiter süd-
westlich, über die Kreisstraße hinweg, schließt die freie Landschaft an. Diese Flächen werden land-
wirtschaftlich genutzt (Grünland/Acker).  

  Schutzgut Arten und Lebensräume und Biologische Vielfalt (Tiere und Pflanzen; § 1 Abs. 6 Nr. 7 
Buchst. a BauGB): Bei der überplanten Fläche handelt es sich derzeit um eine größtenteils inner-
halb der Bildungseinrichtung "Klosterwiesenschule" liegende, teilweise vorgeprägte Fläche. Der 
Bereich ist als Grünfläche mit Gehölz- und altersbeständige Baumbeständen zu beschreiben. Ar-
tenschutzrechtlich relevante Arten sind im Plangebiet nicht nachgewiesen und auch nicht zu erwar-
ten, da die Grünfläche allseitig von Bebauung bzw. bestehenden Straßen umgeben und nutzungs-
bedingt in Bezug auf die Flora eher artenarm ist.  
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Um zu prüfen, ob im überplanten Bereich artenschutzrechtlich relevante Arten vorkommen, wurde 
das Gebiet am 02.07.2018 durch einen Biologen begangen (siehe artenschutzrechtlicher Kurzbe-
richt des Büros Sieber vom 06.07.2018). Dabei konnten folgende Vogelarten kartiert werden: Am-
sel, Kohlmeise, Grauschnäpper, Haussperling, Buchfink, Mönchsgrasmücke und Star.  

  Schutzgebiete/Biotope, Biotopverbund (insb. § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. b BauGB): Das FFH-Gebiet 
"Schussenbecken mit Tobelwäldern südlich Blitzenreute" (Schutzgebiets-Nr. 8223-311) liegt mit 
dem Sulzmoosbach als Teilfläche davon in einem Abstand von etwa 40 m südlich des Plangebietes. 
In diesem Fließgewässer-Teilbereich (LRT 3260, ggf. LRT 91E0*) sind als Erhaltungsziele die Vor-
kommen von Groppe, Steinkrebs, Kleine Bachmuschel und auch Strömer genannt.  

Die nächsten gem. § 30 BNatSchG kartierten Biotope bzw. Teilflächen davon liegen in etwa 600 m 
südlicher ("Feldgehölz nordwestl. NSG Annaberg", Nr. 1812-3436-0452), bzw. 600 m östlicher 
Richtung ("Sulzmoosbach (Baindter Wald bis Baindt)", Nr. 1812-4436-7124) zum Plangebiet. In 
ebenfalls südlicher Richtung befindet sich das Naturschutzgebiet "Annaberg" (Schutzgebiets-
Nr. 4.199) mit einer Entfernung von etwa 700 m.  

Des Weiteren befinden sich in einem Abstand von etwa 600 m Kernflächen des landesweiten Bio-
topverbundes mittlerer Standorte. Angrenzend darin mit östlichem Verlauf schließen sich Kern- und 
Suchräume in Richtung freie Landschaft an.  

In südlicher Richtung, an das Dorfgebiet von Baindt angrenzend, beginnt der Regionale Grünzug 
Nr. 01 "Zusammenhängende Landschaft im nördlichen Schussental mit Anschluss an den Altdorfer 
Wald". 

  Schutzgut Boden, Geologie und Fläche  (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB): Aus geologischer Sicht 
gehört das Plangebiet zur Jungmoränenlandschaft des Voralpenlandes; im Untergrund stehen da-
her würmzeitliche Schotter- und Beckensedimente (häufig dicht gelagerter tonig-lehmiger Geschie-
bemergel) an. Ursprünglich haben sich aus diesen Sedimenten, die meist von geringmächtiger 
spätglazialer Fließerde (Decklage) überlagert werden, lehmige pseudovergleyte Parabraunerden 
entwickelt.  

Gemäß Reichsbodenschätzung sind für das südliche Flurstück (Fl.-Nr. 186) des Plangebietes keine 
Daten vorhanden. Die Böden des nördlichen Flurstücks (Fl.-Nr. 175) sind mit hoher Funktion als 
Filter und Puffer für Schadstoffe eingestuft (Bewertungsklasse 3). Die Bedeutung als Ausgleichs-
körper im Wasserkreislauf ist dagegen mit gering bewertet (Bewertungsklasse 1). Die Bodenfunk-
tion "Natürliche Bodenfruchtbarkeit" ist wiederum mittelwertig (Bewertungsklasse 2) eingestuft.  

Nach Aussage des Fachbereichs Bodenschutz des Landratsamtes Ravensburg können die betroffe-
nen Teil-Flächen auf den Flurstücken 175/0 (Tonböden) und 186 (Auengleye-Böden) aufgrund 
des Rückbaus von ehemaligen Wegen und dem Bau der Umgehungsstraße bereits teilweise beein-
trächtigt sein. Dennoch sind diese Böden als besonders verdichtungsempfindlich einzuordnen. Ent-
standene Verdichtungen sind nur sehr schwer, wenn überhaupt wieder zu beheben. Entsprechend 
sorgsam sollte mit noch vorhandenem kulturfähigem Boden bei den Bodenarbeiten umgegangen 
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werden. Insbesondere auf trockene Witterung und gut abgetrocknete Böden ist bei den Bodenar-
beiten zu achten. 

Im südlichen Bereich der durch das Plangebiet verlaufenden Zufahrtsstraße (Wirtschaftsweg) bzw. 
des Parkplatzes sind die Böden unversiegelt, jedoch gekiest und befestigt. Im Bereich der bebauten 
Grundstücke ist der Boden bereits teilversiegelt. Davon abgesehen sind die vorkommenden Böden 
vollständig unversiegelt und mit semi-natürlicher Vegetation bewachsen. Sie können daher ihre 
Funktion als Ausgleichskörper im Wasserhaushalt sowie als Filter und Puffer für Schadstoffe noch 
weitestgehend unbeeinträchtigt erfüllen. 

  Schutzgut Wasser/Wasserwirtschaft (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB): Oberflächengewässer be-
finden sich nicht im Plangebiet oder unmittelbar angrenzend. Lediglich in einem Abstand von etwa 
40 m südlicher Richtung verläuft der Sulzmoosbach als offenens Fließgewässer.  

Auf Grund der weitgehend ebenen Geländelage ist nicht mit Überflutungsproblemen durch Hang-
wasser zu rechnen. Allerdings befindet sich das Plangebiet nach bisherigen Hochwassergefahren-
karten (HWGK) teilweise im Überschwemmungsbereich HQExtrem und geringfügig im HQ100 des ge-
nannten Sulzmoosbaches. Gemäß den hydrologischen Berechnungen der Überflutungsflächen vom 
Sulzmoosbach auf Basis aktualisierter KOSTRA DWD 2010R Regenreihen des Ing. Büros Fassnacht 
(Stand 28.06.2018) befindet sich das Plangebiet "Nachtweiden II" bei HQ100 entgegen den bis-
herigen Erkenntnissen aus der Berechnung Feinjustierung vom 28.03.2013 nicht im Überschwem-
mungsgebiet (§ 65 WG). Im Bereich der entsprechenden Flächen befinden sich im Süden Verkehrs-
flächen und Bereiche ohne bauliche Anlagen. Im Norden ist aufgrund der notwendigen Abstände 
zur Baugrenze und zur Bestandsbebauung nicht mit einer Bebauung zu rechnen.  

Das in geringem Abstand, südlich zum Plangebiet liegende Wasserschutzgebiet "Brühl" (Nr. 436-
031; Schutzgebietszone III und III A) wird durch die Planung nicht beeinträchtigt. Die Trinkwasser-
entnahmestelle liegt in südwestlicher Richtung mit etwa 350 m Entfernung. 

Abwässer fallen im Plangebiet bis jetzt keine an. Das Niederschlagswasser versickert, sofern die 
Bodenbeschaffenheit es zulässt, breitflächig über die belebte Bodenzone bzw. wird der gemeindli-
chen Kanalisation im Mischsystem zugeleitet.  

Über den genauen Grundwasserstand ist nichts bekannt. 

  Schutzgut Klima/Luft, Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a und h 
BauGB): Bei dem überplanten Bereich handelt es sich um eine an Bestandsbebauung angrenzende 
Freifläche, auf der sich sehr kleinflächig in geringem Umfang Kaltluft bilden kann. Die im Plange-
biet vorhandenen Gehölze, z.T. altersbeständige Bäume, tragen zur Frischluftbildung bei. Da die 
umliegende Bebauung eher aus größeren Gebäuden/Gebäudekomplexen besteht (Schulgebäude, 
Sporthalle), kommt der Fläche keine besondere kleinklimatische Bedeutung zu.  

Durch die südlich gelegene Kreisstraße K 7951 kann mit Schadstoffanreicherung in der Luft gerech-
net werden. 
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  Schutzgut Landschaftsbild (Landschaft; § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB): Die Gemeinde Baindt 
liegt am nordwestlichen Rand des Schussenbeckens (Naturraum Bodenseebecken). Beim Plange-
biet selbst handelt es sich um einen Bereich in nordwestlicher Ortsrandlage des Haupt-Ortes Baindt. 
Das Gebiet ist als ebene Fläche mit gut ausgeprägten Gehölz- und Baumstrukturen zu beschreiben 
und aus der südwestlich gelegenen, freien Landschaft schwer einsehbar. Wanderwege führen am 
Gebiet nicht direkt vorbei, sodass der Fläche keine besondere Bedeutung für die Erholung zukommt. 
Im Süden schließt der überplante Bereich an eine Freifläche (Grünland) an. In nördlicher Richtung 
liegt die Bildungseinrichtung "Klosterwiesenschule" mit Schulgebäude und Sportanlagen/-gebäu-
den. Dem Plangebiet kann zusammenfassend auf Grund der Ortsrandlage, der Gehölz- und Baum-
bestände sowie der geringen Einsehbarkeit dem Orts- bzw. Landschaftsbild eine gewisse Bedeu-
tung zugeschrieben werden. 

  
7.2.2  Auswirkungen der Planung 

  Schutzgut Arten und Lebensräume und Biologische Vielfalt (Tiere und Pflanzen; § 1 Abs. 6 Nr. 7 
Buchst. a BauGB): Durch die Errichtung der Baukörper sowie durch die Erschließungsflächen (Ver-
kehrsflächen) und die damit einhergehende Versiegelung geht der Lebensraum der im Bereich des 
Grünlands vorkommenden Tiere und Pflanzen verloren. Die vorhandenen Gehölze und Bäume wer-
den möglicherweise gefällt. Dadurch kann es zum Verlust von Nistmöglichkeiten für ubiquitären 
Zweigbrütern kommen. Im geeignet strukturierten Umfeld finden sich zahlreiche Gehölze, die als 
Brutstätte für ubiquitäre Zweigbrüter dienen können. Daher kann davon ausgegangen werden, dass 
der Verlust an Brutplätzen von durch das Umfeld ausgeglichen werden kann. Eine erhebliche Ver-
schlechterung der lokalen Populationen der betreffenden Arten ist somit nicht zu erwarten (siehe 
artenschutzrechtlicher Kurzbericht des Büros Sieber vom 06.07.2018). Da das Plangebiet am Orts-
rand liegt, ist zudem nicht mit der Zerschneidung von Lebensräumen zu rechnen.  

Da es sich im Bestand um eine aus naturschutzfachlicher Sicht wenig hochwertige Fläche mit deut-
lichen Störeinflüssen durch die umliegenden Straßen und Gebäude handelt, ist der Eingriff für das 
Schutzgut als gering einzustufen. 

  Schutzgebiete/Biotope (insb. § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. b BauGB): Im Rahmen der Umweltprüfung 
zu den in unmittelbarer Nähe gelegenen Bebauungsplänen "Mischgebiet Fischerareal" und "Woh-
nen Fischerareal" sowie der Änderung des Bebauungsplans "Innere Breite" wurde gem. § 34 Abs. 1 
BNatSchG eine Vorprüfung zur Verträglichkeit des Vorhabens mit dem FFH-Gebiet "Schussenbecken 
mit Tobelwäldern südlich Blitzenreute" (Schutzgebiets-Nr. 8223-311) durchgeführt. Die aufgrund 
der hier vorliegenden Änderung des Bebauungsplanes möglichen Beeinträchtigungen des Sulz-
moosbaches als Teil des FFH-Gebietes, wurden im Rahmen der Vorprüfung ebenfalls mit abgear-
beitet. Bei Berücksichtigung der im Bebauungsplan festgesetzten Minimierungsmaßnahmen (in-
sektenschonende Außenbeleuchtung und Photovoltaik-Anlagen sowie Niederschlagswasserbewirt-
schaftung nach dem Stand der Technik, d.h. keine Einleitung in den Sulzmoosbach) sind erhebliche 
Beeinträchtigungen der Schutz- und Erhaltungsziele des genannten FFH-Gebietes nicht zu erwarten 
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(siehe FFH-Vorprüfung des Büros Sieber vom 13.07.2018). Die im Abstand von mehreren hundert 
Metern zum Plangebiet liegenden Biotope bzw. der Biotopverbund mittlerer Standorte sind von der 
Planung nicht betroffen. 

  Schutzgut Boden und Geologie (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB): Durch die mit der Planung er-
möglichte Bebauung (Nachverdichtung) und die damit einhergehende Versiegelung werden die 
Funktionen der betroffenen Böden beeinträchtigt bzw. gehen ganz verloren. Im Bereich der neuen 
Baukörper bzw. Zufahrtsflächen kommt es zu einer Abtragung der oberen Bodenschichten. Die ver-
siegelten Flächen können nicht mehr als Standort für Nutzpflanzen oder die natürliche Vegetation 
dienen und bieten Bodenorganismen keinen Lebensraum mehr. Zudem wird das eintreffende Nie-
derschlagswasser in diesen Bereichen nicht mehr gefiltert und gepuffert. Landwirtschaftliche Er-
tragsflächen sind nicht betroffen. Die Größe der voraussichtlich zusätzlich versiegelten Flächen ist 
insgesamt jedoch noch als gering zu bewerten. 

  Schutzgut Wasser/Wasserwirtschaft (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB): Durch die mit der Bebau-
ung verbundene Versiegelung wird die Durchlässigkeit der anstehenden Böden für Niederschlags-
wasser eingeschränkt. In Folge dessen verringert sich unter Umständen in geringem Umfang auch 
die Grundwasserneubildungsrate. Spürbare Auswirkungen auf den lokalen Wasserhaushalt sind 
jedoch auf Grund der geringen Flächengröße nicht zu erwarten. Zudem werden die Auswirkungen 
der Versiegelung durch die Festsetzung zur Niederschlagswasserbehandlung weitestgehend mini-
miert. 

Auf den befestigten Flächen anfallendes Niederschlagswasser wird mit dem anfallenden Schmutz-
wasser gesammelt und über das bestehende gemeindliche Schmutzwasserkanalnetz (Mischwas-
serkanal) abgeführt. Eine Versickerung über die belebte Bodenzone ist auf Grund der schwach 
durchlässigen Böden (Tone und Auengleye) nicht möglich. 

Beeinträchtigungen des naheliegenden Wasserschutzgebietes "Brühl" können aufgrund der Entfer-
nung zur Wasserentnahmestelle ausgeschlossen werden.  

  Schutzgut Klima/Luft, Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a und h 
BauGB): Durch die Rodung der im Plangebiet bestehenden Gehölze entfällt die Luft filternde und 
Temperatur regulierende Wirkung der Bäume. Durch die Bebauung der Wiesenfläche wird die Kalt-
luftbildung im Plangebiet unterbunden und auf die angrenzenden Offenflächen beschränkt. Auf 
Grund des eingeschränkten Umfangs der zu bebauenden Fläche sind jedoch keine erheblichen 
kleinklimatischen Veränderungen zu erwarten. 

  Schutzgut Landschaftsbild (Landschaft; § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB): Die Bebauung findet in 
einem relativ schwer einsehbaren Bereich statt, liegt zwischen bestehender Bebauung und verlagert 
damit den Ortsrand nicht weiter in die freie Landschaft hinaus. Da die Kreisstraße K 7951 als bis-
herige Grenze des westlichen Ortsrands zwar auch bei Umsetzung der Planung eingehalten wird, 
allerdings neben der Errichtung der geplanten Baukörper Bäume gerodet werden, wird das Land-
schaftsbild sowie die Erlebbarkeit des landschaftlichen Umfeldes geringfügig beeinträchtigt.  
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7.2.3  Konzept zur Grünordnung 

  Das Konzept zur Grünordnung berücksichtigt den Bestand und die Auswirkungen der Planung wie 
folgt:  

  Im Baugebiet wird eine Mindestzahl von zu pflanzenden Bäumen festgesetzt. Dadurch wird eine 
angemessene Ein- und Durchgrünung der Bebauung gewährleistet. Zudem verbessert sich hier-
durch der Lebensraumwert der Flächen für siedlungstypische Tierarten. 

  Durch die Festsetzung einer Pflanzliste wird die Verwendung standortgerechter, heimischer Gehölze 
gesichert. Einheimische Bäume und Sträucher bilden die Grundlage vieler Nahrungsketten und 
dienen der Erhaltung des Lebensraumes für Kleinlebewesen. Sie sollten deshalb gegenüber neo-
phytischen Ziergehölzen vorgezogen werden. Für Pflanzungen wird ein Mindeststammumfang von 
20-25 cm festgesetzt, um bereits bei Anpflanzung eine bestimmte Mindesthöhe von Bäumen zu 
erreichen. 

  Die Fläche ist mit überwiegend älteren, hohen Bäumen bewachsen. Es handelt sich dabei um einen 
z.T. naturschutzfachlich hochwertigen Gehölzbestand. Um diesen in seinem Bestand zu sichern, 
werden die bestehenden Bäume in diesem Bereich hinweislich in der Planzeichnung dargestellt 
und darauf hingewiesen, dass diese in Abhängigkeit des Bauvorhabens erhalten werden sollen.   

  Damit Grünflächen möglichst naturnah gestaltet werden sowie aus gestalterischen Gründen werden 
Hecken aus Nadelgehölzen im Übergangsbereich zur freien Landschaft sowie in Bereichen, die an 
öffentliche Flächen angrenzen, ausgeschlossen. 

  Zum Schutz nachtaktiver Insekten wird festgesetzt, dass als Außenbeleuchtung nur Leuchtentypen 
mit geringem Anteil an blauem und ultraviolettem Licht (z.B. Natriumdampf- oder LED-Lampen) 
mit einer maximalen Lichtpunkthöhe von 4,50 m verwendet werden dürfen. 

  Um fehlgeleitete Eiablagen von wassergebundenen Insekten zu vermeiden, sind nur solche Photo-
voltaik-Module zulässig, die weniger als 6 % Licht reflektieren (je Solarglasseite 3 %). Dies wird 
von Elementen erfüllt, die entspiegelt und monokristallin sind sowie deutliche Kreuzmuster aufwei-
sen. Elemente aus Strukturglas besitzen im Vergleich zu Floatglas deutliche Vorteile. 

  Die Durchlässigkeit des Gebietes für Kleinlebewesen kann erhalten werden, wenn Zäune einen Min-
destabstand zum natürlichen Gelände einhalten und auf Sockelmauern verzichtet wird.  

  Um den vorhandenen Gehölzbestand als Lebensraum v.a. für Kleinlebewesen und Vögel zu sichern 
und gleichzeitig eine Eingrünung des Baugebietes zu gewährleisten, wird empfohlen die bestehen-
den Gehölze möglichst zu erhalten.  
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  Um einen sorgsamen Umgang mit den vorkommenden Böden (Ton- und Auengleye-Böden) zu 
gewährleisten, wird hinweislich auf diese besonders verdichtungsempfindlichen Böden verwiesen 
und ein Bodenmanagementkonzept empfohlen.  
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8  Begründung – Bauordnungsrechtlicher Teil  
  

  Örtliche Bauvorschriften 

8.1.1  Umfang der getroffenen Vorschriften 

  Die Aufnahme von örtlichen Bauvorschriften wird als nicht erforderlich angesehen. 
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9  Begründung – Sonstiges  
  

  Umsetzung der Planung 

9.1.1  Maßnahmen und Zeitplan zur Verwirklichung 

  Eine Veränderungssperre ist nicht erforderlich. 

  Boden ordnende Maßnahmen (Grundstücks-Tausch, Umlegung) sind nicht erforderlich und nicht 
geplant. 

 
9.1.2  Wesentliche Auswirkungen 

  Wesentliche Auswirkungen auf die gesamtgemeindliche Situation sind auf Grund der konkreten 
Zweckbestimmung sowie der Umgebungsbebauung angemessenen Größenordnung nicht erkenn-
bar. 

  Für die bereits bebauten Grundstücke ist mit einer geringen Einbuße an der Erlebbarkeit der freien 
Landschaft sowie des städtebaulichen Umfeldes zu rechnen (z.B. Ausblick).  

 
  Erschließungsrelevante Daten 

9.2.1  Kennwerte 

  Fläche des Geltungsbereiches: 0,50 ha yyq 

  Flächenanteile: yyq  

 
 Nutzung der Fläche Fläche in ha Anteil an der Gesamtfläche 

 Gemeinbedarfsflächen 0,36  72,0 %  

 Öffentliche Verkehrsflächen  0,13  26,0 %  

 Sonstige öffentliche Verkehrsflächen (Parkplatz) 0,01  2,0 %  

 

9.2.2  Erschließung 

  Abwasserbeseitigung durch Anschluss an das Misch-System der öffentlichen Abwasserentsorgung 
der Gemeinde Baindt 

  Wasserversorgung durch Anschluss an gemeindliche Wasserversorgung 

  Die Löschwasserversorgung wird durch eine entsprechende Dimensionierung der Wasserleitungen 
in Verbindung mit einer ausreichenden Anzahl von Hydranten sichergestellt.  
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  Stromversorgung durch Anschluss an Netz der EnBW Regional AG, Biberach 

  Gasversorgung durch Technische Werke Schussental (TWS), Ravensburg 

  Müllentsorgung durch Müllabfuhr des Landkreises Ravensburg 

  Durch die 1. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes "Nachtweiden II" sind keine weiteren 
Erschließungsmaßnahmen erforderlich. Die vorhandenen Erschließungsanlagen (Verkehrsflächen, 
Versorgungsleitungen, Abwasserleitungen) sind ausreichend dimensioniert und funktionsfähig. 

 
  Zusätzliche Informationen 

9.3.1  Planänderungen 

  Bei der Planänderung vom 17.09.2018 fanden die Überlegungen und Abwägungen aus der öf-
fentlichen Gemeinderats-Sitzung vom 09.10.2018 wie folgt Berücksichtigung.  

Für die in der Sitzung des Gemeinderates Baindt beschlossenen Inhalte wurde bereits vor der Sit-
zung eine vollständige Entwurfsfassung (Fassung vom 17.09.2018) zur Verdeutlichung der mög-
lichen Änderungen ausgearbeitet. Die in der Gemeinderatssitzung vorgenommenen Änderungs-Be-
schlüsse im Rahmen der nun vorgenommenen Abwägungen sind mit den Inhalten dieser Entwurfs-
fassung identisch. Die Änderungen umfassen folgende Punkte (ausführliche Abwägungen sind im 
Sitzungsprotokoll der Sitzung des Gemeinderates bzw. der Sitzungsvorlage der öffentlichen Sitzung 
des Gemeinderates vom 09.10.2018 enthalten): 

 − Redaktionelle Änderung der planungsrechtlichen Festsetzung "Flächen für den Gemeinbedarf" 

− Ergänzung der planungsrechtlichen Festsetzung "Bodenbeläge in dem Baugebiet"  

− Ergänzung der Hinweise zum Thema "Überflutungsflächen HQextrem" 

− Ergänzung der Hinweise zum Thema "Überflutungsflächen HQ100" 

− Ergänzung der Hinweise zum Thema "Hochwasser" 

− Ergänzung der Hinweise zum Thema "Bodenschutz" und zum Thema "Beseitigung von Nieder-
schlagswasser"  

− Ergänzung der Begründung – Städtebaulicher Teil zum Thema "Erfordernis der Planung"  

− Änderung der Begründung zum Flächennutzungsplan 

− Anpassung der Begründung zum Immissionsschutz 

− Ergänzung der Begründung – Städtebaulicher Teil zum Thema "Mindestdicke der Auftrags-
schicht der Dachbegrünung"  

− Ergänzung der Begründung – Abarbeitung der Umweltbelange zum Thema verdichtungsemp-
findliche Böden, Schutzgut Wasser/Wasserwirtschaft – Hochwasser sowie zum Stammumfang 
von Pflanzungen im Baugebiet 
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− Anpassung der Lärmschutz-Festsetzung (Streichung des Begriffs "Kinderzimmer") 

− Änderungen und Ergänzungen bei der Begründung 
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10   Begründung – Auszug aus übergeordneten Planun-
gen 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ausschnitt aus dem Lan-
desentwicklungsplan Ba-
den-Württemberg 2002, 
Karte zu 2.1.1 "Raumka-
tegorien"; Darstellung als 
Randzone um einen Ver-
dichtungsraum 

Ausschnitt aus dem Regi-
onalplan Bodensee-Ober-
schwaben, Darstellung als 
Siedlungsbereich (Sied-
lungsschwerpunkt) 

 

Auszug aus dem rechts-
gültigen Flächennut-
zungsplan, Darstellung 
teilweise als Gemeinbe-
darfsfläche, teilweise als 
Grünfläche 
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11   Begründung – Bilddokumentation 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Blick von der Einmün-
dung in die "Boschstraße" 

Blick von Süden  

Blick auf den Einmün-
dungsbereich zur "Bosch-
straße"  
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12   Verfahrensvermerke 
  

  Aufstellungsbeschluss zur Änderung (gem. § 2 Abs. 1 BauGB) 

 Der Aufstellungsbeschluss zur Änderung erfolgte in der Gemeinderatssitzung vom 08.05.2018. Der 
Beschluss wurde am 18.05.2018 ortsüblich bekannt gemacht. 

 

  Beteiligung der Öffentlichkeit (gem. § 3 BauGB) 

 Der Öffentlichkeit wurde gemäß § 13 a BauGB Gelegenheit gegeben, sich über die allgemeinen 
Ziele und Zwecke sowie die wesentlichen Auswirkungen der Planung zu unterrichten und sich bis 
zum 28.05.2018 zur Planung zu äußern (Bekanntmachung am 18.05.2018). 

Die öffentliche Auslegung fand in der Zeit vom 13.08.2018 bis 14.09.2018 (Billigungsbeschluss 
vom 25.07.2018; Entwurfsfassung vom 12.07.2018; Bekanntmachung am 03.08.2018) statt 
(gem. § 3 Abs. 2 BauGB). 

 

  Beteiligung der Behörden (gem. § 4 BauGB) 

 Von einer Unterrichtung und Aufforderung zur Äußerung der Behörden und sonstigen Träger öffent-
licher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB wurde abgesehen (gem. § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB). 

Von den Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange wurden Stellungnahmen eingeholt 
(gem. § 4 Abs. 2 BauGB). Sie wurden mit Schreiben vom 31.07.2018 (Entwurfsfassung vom 
12.07.2018; Billigungsbeschluss vom 25.07.2018) zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefor-
dert.  

 
  Satzungsbeschluss (gem. § 10 Abs. 1 BauGB)  

 Der Satzungsbeschluss erfolgte in der Gemeinderatssitzung vom 09.10.2018 über die Entwurfs-
fassung vom 17.09.2018 

 
 Baindt , den …………. …………………………… 
  (E. Buemann, Bürgermeister) 
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  Ausfertigung  

 Hiermit wird bestätigt, dass die 1. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes "Nachtweiden 
II" in der Fassung vom 17.09.2018 dem Satzungsbeschluss des Gemeinderates vom 09.10.2018   
zu Grunde lag und dem Satzungsbeschluss entspricht. 

 

  Bekanntmachung und In-Kraft-Treten (gem. § 10 Abs. 3 BauGB) 

 Der Satzungsbeschluss wurde am …………. ortsüblich bekannt gemacht. Die 1. Änderung und 
Erweiterung des Bebauungsplanes "Nachtweiden II" ist damit in Kraft getreten. Sie wird mit Be-
gründung für jede Person zur Einsicht bereitgehalten. Über den Inhalt wird auf Verlangen Auskunft 
gegeben. 

 
 Baindt , den …………. …………………………… 
  (E. Buemann, Bürgermeister) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan aufgestellt am: 12.07.2018   
 

Plan geändert am: 17.09.2018   
 

    
 

 

Planer: 

 
…………………………… Büro Sieber, Lindau (B) 
 

(i.A. Dipl.-Ing. (FH) J. Lagoda)  
 

 
 
Die Planung ist nur zusammen mit Textteil und zeichnerischem Teil vollständig. Nur die versiegelten Originalausfertigungen tragen die 
Unterschrift des Planers. Der Text ist auf der Grundlage der jeweils aktuellen amtlichen Rechtschreibregeln erstellt. 

 


